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Kleine Anfrage  

der Abgeordneten Birte Pauls (SPD) 

und 

Antwort 

der Landesregierung - Ministerium für Justiz und Gesundheit 

Zukunft des Klinikstandortes Eckernförde 

In dem KN Artikel „Keine Perspektiven für Allgemeinklinik“ vom 28.01.2023 (Presse-
spiegel 30.01.2023) wird berichtet, dass der Imland-Standort Eckernförde als Allge-
meinkrankenhaus in den Landeskrankenhausplan höchstwahrscheinlich nicht mehr 
in den Landeskrankenhausplan aufgenommen werden kann.  

1. Ist es richtig, dass der Klinikstandort Eckernförde wegfallen soll und zu wann 
soll dies geschehen? 

Antwort: 
Die Festlegungen des aktuellen Feststellungsbescheids vom 31.03.2022 (Sze-
nario 5) für die imland Klinik Eckernförde als Fachkrankenhaus sind weiterhin 
gültig.  
Der Versorgungsanteil am Standort Eckernförde ist mit 10% des gesamten auf-
kommenden Fallvolumens zu gering, sodass eine Dezentralisierung der Ver-
sorgungsstrukturen (Szenario 1) mit wesentlichen, sich wechselseitig bedingen-
den, versorgungstechnischen, personellen und wirtschaftlichen Nachteilen für 
das Unternehmen einhergeht.  
 
Mit Blick auf die dritte Stellungnahme und Empfehlung der vom Bundesgesund-
heitsministerium eingesetzten Regierungskommission für eine künftige mo-
derne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung „Grundlegende Reform 
der Krankenhausvergütung“ wäre die Feststellung vom 31.03.2022 jedoch zu 
überdenken. Das Szenario 5 sieht in Eckernförde ein Fachkrankenhaus vor. In 
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dem Reformentwurf sind sich widersprechende Aussagen zur den Vorausset-
zungen an ein Fachkrankenhaus enthalten. Eine abgebildete Grafik wider-
spricht der Beschreibung der Fachkliniken im Text. Vom bisherigen Sachstand 
ausgehend, besteht zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass die Fachkranken-
häuser räumlich und apparativ an den Universitätskliniken angesiedelt sein sol-
len.  
In Umsetzung der Vorstellungen der Regierungskommission könnte Eckern-
förde jedoch auch als Allgemeinkrankenhaus mit dem bisherigen Versorgungs-
auftrag „Begrenzte Regelversorgung“ künftig nicht in den Landeskrankenhaus-
plan aufgenommen werden können, denn nach den Vorstellungen der Kommis-
sion soll es bundeseinheitliche Versorgungslevel (von I i bis III U) mit Leistungs-
gruppen und Strukturkriterien hinterlegt pro Level geben. Die konkrete Ausge-
staltung ist noch nicht ausreichend bekannt; allerdings soll es eine „Begrenzte 
Regelversorgung“ nicht mehr geben.  
Dem heutigen Kenntnisstand nach würden die jetzigen Strukturen in Eckern-
förde den Vorstellungen der Regierungskommission eines Krankenhauses des 
„Level Ii“ entsprechen und als sektorenübergreifende Struktur die Versorgung 
abbilden.  
 

2. Auf welcher Grundlage kommt die Landesregierung zum Schluss, dass der 
Klinikstandort Eckernförde nicht mehr Teil des Landeskrankenhausplans sein 
wird? Welche Gespräche wurden hierzu geführt? 

Antwort: 

Die erste Frage ist unter Frage 1 beantwortet. Auch Level Ii-Krankenhäuser 
würden bei bisherigem Sach- und Kenntnisstand in den Krankenhausplan des 
Landes aufgenommen.  

Das Gesundheitsministerium ist im Austausch mit Vertretern des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde, den Sachwaltern und der Geschäftsführung. Auch 
werden Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung geführt, um insge-
samt eine qualitative und bedarfsgerechte Versorgung in Eckernförde sicherzu-
stellen.  

 

3. Welche Entscheidungen und Beschlüsse gibt es bisher zum neuen Landes-
krankenhausplan für den Standort Eckernförde? 

Antwort: 
Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Landeskrankenhausgesetz (LKHG) stellt das Gesund-
heitsministerium einen Krankenhausplan gemäß § 6 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes (KHG) auf, schreibt ihn nach Bedarf, mindestens alle sechs 
Jahre, fort und passt ihn an die Entwicklung des Versorgungsbedarfs an. Die 
letzte Fortschreibung des Landeskrankenhausplans ist im Jahr 2019 erfolgt. 
 
In der dritten Stellungnahme und Empfehlung der Regierungskommission für 
eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung „Grundlegende 
Reform der Krankenhausvergütung“ sind Strukturvorgaben vorgesehen, die we-
sentliche Auswirkungen auf die Krankenhausplanung in Schleswig-Holstein ha-
ben würden. Daher sind der vom Bundesgesundheitsministeriums für Sommer 
geplante Referentenentwurf und die Folgen für Schleswig-Holstein abzuwarten, 
um die Änderungen in einem neuen Krankenhausplan umzusetzen. Die Ent-
wicklung eines Krankenhausplans für Schleswig-Holstein parallel zur in Arbeit 
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befindlichen Krankenhausreform auf Bundesebene ist nicht zielführend, da zu-
künftig nur Krankenhäuser bzw. ihre Leistungen vergütet werden, die den Struk-
turvorgaben entsprechen.  

Da die Umsetzung der Krankenhausreform auf Bundesebene abgewartet wer-
den muss, kann ein genauer Zeitplan zur Erstellung eines neuen Landeskran-
kenhausplans bislang nicht genannt werden.  

 

4. Wann soll der neue Landeskrankenhausplan vorgelegt werden? 

Antwort: 

Siehe Antwort auf die Frage 3. 

 

5. Wer ist an der Erarbeitung des neuen Landeskrankenhausplans beteiligt? 

Antwort: 

Der Landeskrankenhausplan wird federführend durch das zuständige Referat 
für „Krankenhausplanung und Qualitätssicherung“ des Ministeriums für Justiz 
und Gesundheit erstellt. Für einzelne Themenbereiche wird entsprechende Fa-
chexpertise einbezogen. Dies wurde bereits bei der Entwicklung des Schlagan-
fallkonzeptes erfolgreich begonnen, welches aktuell mit der Entwicklung der 
Leistungsgruppen auf Bundesebene harmonisiert wird. Auch werden für die Er-
stellung des Geburtshilfekonzeptes Ergebnisse aus der Arbeit des Qualitätszir-
kels Geburtshilfe zur Verfügung stehen. Ebenfalls wird die AG Krankenhauspla-
nung beratend hinzugezogen. Diese AG setzt sich u.a. aus Vertretern der Kran-
kenhausgesellschaft Schleswig-Holstein, der Kostenträger, der kommunalen 
Spitzenverbände und der Krankenhäuser zusammen. Um die Schnittstellen 
noch passgenauer abzubilden, werden auch die Kassenärztliche Vereinigung 
Schleswig-Holstein und die Fachreferate für Rettungswesen und die ambulante 
Versorgung miteingebunden.  

 

6. Welche Schritte unternimmt die Landesregierung, dass die Versorgungsstruk-
tur in Eckernförde bedarfsgerecht ist? 

Antwort: 
Der derzeit gültige Krankenhausplan für Schleswig-Holstein sieht keine reine 
Regionalplanung vor, sondern beruht auf Versorgungsbedarfsanalysen und 
-prognosen, die sich auf ganz Schleswig-Holstein beziehen. 
Festgestellt wird der Versorgungsbedarf unter anderem mit Hilfe einer Analyse 
der fachabteilungsspezifischen Prävalenzen, der Krankenhaushäufigkeiten, der 
durchschnittlichen Verweildauer, der Bettenauslastung, der Inanspruchnahme 
der zur Verfügung stehenden Versorgungsangebote sowie der durchschnittli-
chen Fahrzeiten zum nächstgeeigneten Krankenhausstandort. 
Im konkreten Fall liegt der zuständigen Krankenhausplanungsbehörde jedoch 
auch eine Versorgungsbedarfsanalyse für den Kreis Rendsburg-Eckernförde 
eines externen Gutachters vor. 

Nach Analyse des jeweiligen Versorgungsbedarfs wird das medizinische Kon-
zept vom sich dafür bewerbenden Träger geprüft. Nur wenn dieses Konzept 
bedarfsgerecht ist, wird es vom Landeskrankenhausausschuss verabschiedet. 



Drucksache 20/691 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode 

4 

Für die imland Klinik Eckernförde gelten die Bestimmungen des Feststellungs-
bescheids vom 31.03.2022 (siehe Antwort auf die Frage 1). 

 

7. Wie soll ein Wegfall des Klinikstandorts Eckernförde kompensiert werden? 
 
Antwort: 
Siehe Beantwortung der Fragen 1, 2 und 6. 
  
Ergänzend: Gemäß § 1 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i.V.m. 
§ 1 Abs. 1 LKHG ist das Ziel der Krankenhausplanung die Sicherstellung einer 
qualitativ hochwertigen, patienten- und bedarfsgerechten Versorgung der Be-
völkerung mit leistungsfähigen digital ausgestatteten, qualitativ hochwertig und 
eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern. 
Unter Beachtung der gesetzlich festgelegten Zielsetzungen der Krankenhaus-
planung sowie unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Entwicklungen und 
Herausforderungen im Gesundheitswesen prüft die zuständige Krankenhaus-
planungsbehörde, inwiefern verschiedene Versorgungsalternativen und -sze-
narien dazu geeignet sind, den festgestellten Versorgungsbedarf zu decken. 
Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels ist es notwendig, Spezialisie-
rungsprozesse in der Krankenhauslandschaft zu fördern und Versorgungsan-
gebote zu bündeln, um die Versorgungslandschaft qualitativ weiterzuentwickeln 
und zukunftsfähig aufzustellen. 
Vor diesem Hintergrund könnte nach jetzigem Sach- und Kenntnisstand zum 
Beispiel die Spezialisierung von Versorgungsleistungen in Kombination mit ei-
ner intersektoralen Versorgungsstruktur am Standort Eckernförde eine bedarfs-
gerechte, patientenorientierte, qualitativ hochwertige und wirtschaftlich leis-
tungsfähige Versorgungsoption für den Kreis Rendsburg-Eckernförde darstel-
len. 
Alle möglichen Versorgungsoptionen müssen jedoch in Bezug auf die durch den 
Bund vorangetriebene Krankenhausreform nach Beendigung des Reformpro-
zesses sorgfältig mit den neuen Vorgaben des Bundes abgeglichen werden.  
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